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Text 

5. Teil 

Systemnutzungsentgelt 

1. Hauptstück 

Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte 

Feststellung der Kostenbasis 

§ 69. (1) Die Regulierungsbehörde hat die Kosten, die Zielvorgaben und das Mengengerüst von 
Verteilernetzbetreibern von Amts wegen periodisch mit Bescheid festzustellen. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat die vom Fernleitungsnetzbetreiber gemäß § 82 eingereichten 
Methoden auf Antrag des Fernleitungsnetzbetreibers oder von Amts wegen periodisch mit Bescheid zu 
genehmigen. Die Genehmigung ist zu befristen. 

(3) Der Wirtschaftskammer Österreich, der Landwirtschaftskammer Österreich, der 
Bundesarbeitskammer und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund ist vor Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Regulierungsbehörde hat deren 
Vertretern Auskünfte zu geben und Einsicht in den Verfahrensakt zu gewähren. Wirtschaftlich sensible 
Informationen, von denen die Vertreter bei der Ausübung ihrer Einsichtsrechte Kenntnis erlangen, sind 
vertraulich zu behandeln. Die Wirtschaftskammer Österreich sowie die Bundesarbeitskammer können 
gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde gemäß Abs. 1 und 2 wegen Verletzung der in § 73 bis 
§ 82 geregelten Vorgaben Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge gemäß 
Art. 133 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 


